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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1987

Norm

StGB §12 Bc

Rechtssatz

Sonst zur Ausführung einer strafbaren Handlung trägt bei, wer auf jede andere Weise als durch unmittelbare

Täterschaft oder durch Bestimmung eines anderen einen ursächlichen Beitrag zur Ausführung der strafbaren

Handlung in ihrer individuellen Erscheinungsform leistet.
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